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Bei Ablauf des Vierteljahres wollen unſere geehrten Leſer ſich erinnern, daß die Pränumeration auf das zweite Quartal
dieſes Jahres, April bis Juni (mit Zwanzig Silbergroſchen, ſofern die Abnahme unmittelbar von uns geſchieht) noch vor
Ende dieſes Monats zu entrichten iſt.

Ganz beſonders erſuchen wir unſere auswärtigen geehrten Leſer dies zu berückſichtigen und namentlich die Beſtellungen bei
den Königl. Wohlloöbl. Poſtanſtalten fo zeitig als moglich, jedenfalls aber noch in dieſem Monate, machen zu wollen.

Alle auf das allgemeine Jntereſſe Bezug habende Verfügungen und Bekanntmachungen des Königl. Wohllöbl. Landraths-
Officium des Saalkreiſes werden auch fernerhin durch unſer Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Halle, den 17. März 1843. Expedition des Couriers.
Schwetſchke.

Denuntſchla und.
Merſeburg, den 18. Marz 1843.

(Offizielle Mittheilung.
Nachdem, wie gemeldet, der zu Begutachtung des Ent

wurfs des Strafgeſetzbuchs zuſammenberufene vorbereitende
Ausſchuß ſeine Arbeiten beendigt hatte, wurde in der dritten
Plenar- Sitzung am 7. d. M. mit Berathung uüber dieſen Ent-
wurf in der Landtagsverſammlung begonnen und ſeitdem un-
unterbrochen damit fortgefahren. Das Jntereſſe, welches die
hohe Wichtigkeit des Gegenſtandes, wie die große Sorgfalt,
welche dieſem Geſetzentwurfe, nach naherem Jnhalte des in
Nr. 65 dieſer Zeitung mitgetheilten Artikels, gewidmet worden
war, nothwendig bedingte, wurde bei naherer Bekanntſchaft
mit demſelben bedeutend geſteigert, und allſeitig ſeine Tendenz:
ſtatt der Caſuiſtik des jetzigen Strafrechts daſſelbe möglichſt auf
allgemeine Grundſatze zuruckzufuühren, dem richterlichen Er-
meſſen einen größeren Spielraum zu eröffnen und eine fur
das geſammte Vaterland guültige Strafgeſetzgebung herzuſtel-
len, auf das Vollkommenſte und Dankbarſte anerkannt.

Man war daruüber einverſtanden: daß auch, was die kon
ſequente Feſthaltung des Prinzips und die Deutlichkeit, Kurze
und Präziſion der Faſſung und des Ausdrucks anlangt, kaum
etwas zu wünſchen ubrig bleibe, und daß dieſe Vorzüge dem
Geſetzentwurfe den erſten Platz unter den Geſetzen der neuern
Zeit ſichern wurden.

Dagegen ſprach man den Wunſch aus: ſtatt der in meh-
reren Paragraphen bezogenen beſonderen Strafgeſetze den Jn-
halt derſelben, ſo viel thunlich, dem Strafgeſetzbuche ſelbſt

einverleiben, wo dies aber nicht moöglich, die in Bezug genom-
menen Geſetze demſelben als Anhang beigeben zu wollen, theils

um dem Richter die Anwendung des Geſetzes, theils um jedem
Einwohner des Staats die Bekanntſchaft mit demſelben zu er
leichtern, da die Unbekanntſchaft mit ſolchen niemals zur Ent
ſchuldigung gereicht.

Mit der ſyſtematiſchen Ordnung der einzelnen Titel, nach
welcher, abweichend vom Allg. Landrecht, auf die Staatsver-
brechen im weiteren Sinne die Verbrechen, welche ſich auf die
Religion beziehen, nebſt der Lehre vom Meineide und Eides-
bruche folgen, denen ſich ſodann die gemeinen Verbrechen, ſo
weit ſie ſich auf Ehre, Leben und Geſundheit, Freiheit, Sitt-
lichkeit, Vermogen, Stand und Familie beziehen und end-
lich die Verbrechen der Gewerbtreibenden, Beamten und Geiſt-
lichen anſchließen, konnte man ſich im Allgemeinen nur ein-
verſtanden erklären nur hielt man die dem Muünzverbrechen
im Allg. Landrecht angewieſene Stelle fur paſſender, da es ſich
bei dieſem Verbrechen hauptſächlich um eine Verletzung des
Muünzregals und um einen ſchweren Betrug gegen das Publi-
kum handele.

Jn beiderlei Beziehung gebüühre dieſer Lehre, wie man
glaubte, eine andere Stellung, entweder unter den Staats
oder gemeingefäährlichen Verbrechen, was dem Urtheile des
Publikums und des Richters gegenüber nicht ohne Einfluß ſei.

Bei Pruüfung des Entwurfs im Einzelnen, und zwar des
erſten Titels von Verbrechen, erkannte man einſtimmig an:
daß durch Abſchaffung der qualifizirten Todesſtrafe, einem Be
durfniſſe der Zeit genugt werde; dagegen fehlte es in Bezug
auf die durch den Entwurf ſtillſchweigend ausgeſprochene Ab-



ſchaffung beſchimpfender Strafen namentlich des Prangers,
an Einſtimmigkeit, wiewohl ſich 41 Stimmen gegen 29 fur den
Entwurf ausſprachen, daß die entehrende Zuchthausſtrafe auf
Verbrechen beſchränkt worden, in denen ſich eine Verlaugnung
des Ehrgefuhls oder ein hoher Grad von Bosheit zu erkennen
giebt, daß derſelben keine andere Strafart ſubſtituirt werden
kann, dagegen in andern minder ſchweren Fällen Strafarbeit
oder Feſtungsſtrafe je nach den perſönlichen oder bürgerlichen
Verhältniſſen des Verbrechers, an die Stelle der Zuchthaus-
ſtrafe treten ſoll; alles dies erſchien der Verſammlung eben ſo
angemeſſen, als dieſelbe die Aufhebung der Konfiskation des
ganzen Vermögens dankbar anerkannte.

Jm Bezug auf die Beſtimmung, nach welcher der zur
Zuchthausſtrafe Verurtheilte während der Strafzeit unfähig
zur Verwaltung ſeines Vermögens und zur Verfügung daruber
unter Lebenden ſein ſoll, vereinigte man ſich nach langerer
Diskuſſion zu dem Antrage:

dieſe Unfaähigkeit in denjenigen Fällen ausgeſchloſſen ſein
zu laſſen, in welchen die über das Vermögen des Verbre-
chers angeordnete Kuratel mit deſſen Dispoſition einver
ſtanden iſt.

Fur Beibehaltung der körperlichen Zuchtigung ſprach ſich eine
uberwiegende Majorität aus, welche zugleich den Antrag zu.
bevorworten beſchloß:

dieſe Strafart auch wieder auf das weibliche Geſchlecht
auszudehnen,

da die Erfahrung die Unentbehrkichkeit dieſes Strafmittels bei
der Hauszucht gelehrt habe, daſſelbe gefurchteter und deshalb
wirkſamer, als Entziehung der Freiheit ſei, welche bei ge-
woöhnlich konkurrirender Armuth das Anziehende des ſorgen
freien Unterhalts habe, man auch nicht abſahe, warum dieſe
Strafe, wenn ſie der Verbrecher im Bewußtſein ſeiner Schuld
und innerhalb der vom Entwurfe geſetzten Schranken erleide,
nicht eben ſo gut die Wirkung der Beſſerung, wie dies bei Kin-
dern der Fall, ſolle haben können.

Durch die Beſtimmung eines Maximums fur die koörper-
liche Zuchtigung, wie fur die zeitige Freiheitsſtrafe, ingleichen
durch Feſtſetzung des Verhaltniſſes der einzelnen Strafarten
gegen einander, hielt man eine füühlbare Lücke der bisherigen
Geſetzgebung fur ausgefullt.

Den als Strafe auszuſpreehenden Verluſt von Penſionen
und Gnadengehaältern wunſchte man auch auf mittelbare
Staatsdiener ausgedehnt zu ſehen im Bezug auf die Ehren-
rechte aber, deren Verluſt der Richter auszuſprechen hat und
denen man die Orden beigezählt wunſchte, war man im Allge-
meinen einverſtanden, daß dieſer Verluſt, außer bei Zucht-
hausſtrafe, auch dann eintreten muſſe, wenn durch das Ver-
brechen eine Verläugnung des Ehrgefühls manifeſtirt worden.

Das Eintreten einer beſondern Polizei Aufſicht nach ver
bußter Strafe gegen ſolche Verbrecher, welche der oöffentlichen
Sicherheit gefährlich ſind, erachtete man fur durchaus zweck
mäßig und verſprach ſich von dieſer, die bisherigen derartigen
Befugniſſe der Polizeibehörden bedeutend erweiternden Maaß-
regel als Vorbeugungsmittel einen günſtigen Erfolg.

Jn Anſehung der Verwandlung von Geldbußen in Ge-
fangniß erkannte man es fur wunſchenswerth: daß bei einer
Geldbuße bis zu 10 Thlr. 5 bis 15 Sgr. einem Tage Ge-
fangniß gleichgeſtellt und der Geldbetrag innerhalb dieſes Maxi-
mums und Minimums von dem Richter, unter Beruckſichti-
gung des ortsgewoöhnlichen Arbeitslohnes, der Preiſe der noth-
wendigſten Lebensbedurfniſſe u. ſ. w. bemeſſen werde; außer-
dem aber erklärte man ſich mit dem Entwurf vollkommen ein-
verſtanden, welcher bis zu dem Betrage von 30 Thlr. einen
Thaler, bis 100 Thlr. zwei Thaler und von dem Betrage uüber
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100 Thlr. drei Thaler einer eintägigen Gefängnißſtrafe gleich
ſtellt, jedoch fur die Gefaängnißſtrafe ein Maximum von vier
Jahren feſtſetzt.

Die im dritten Abſchnitte in nur drei Paragraphen klar
und einfach behandelte Lehre von dem Vorſatze und der Fahr
läſſigkeit gab zu keiner Erinnerung Veranlaſſung obgleich das
Bedenken angeregt wurde, daß dadurch die im A. L. R. Th. II.
Tit. 20. 9. 27. enthaltene ausgedehnte Vermuthung fur den
Vorſatz wegfalle, welche ſich dagegen nur bei einzelnen Lehren,
namentlich beim Aufruhr und bei der Unterſchlagung amtlich
anvertrauter Gelder, wieder finde.

Die Beſtimmung des Entwurfs
daß Eltern, Vormunder und Erzieher, wegen unterlaſſe-
ner Hinderung eines zu ihrer Kenntniß gekommenen ver-
brecheriſchen Vorhabens nur dann ſtrafbar ſein ſollten,
wenn ſie die Ausführung deſſelben ohne Anzeige bei der
Obrigkeit zu verhindern vermochten,

konnte die Verſammlung mit einer Majorität von 47 Stimmen
durch das Verhaltniß dieſer Perſonen zu dem das Verbrechen
Beabſichtigenden nicht fur gerechtfertigt achten, und eben ſo

ſprach ſich eine uberwiegende Majorität fur den Antrag aus:
die unterlaſſene Anzeige eines veruübten Verbrechens gegen
Eltern, Kinder, Ehegatten, Geſchwiſter, Schwager,
Vormunder und Muündel nur ſo lange ſtraflos zu laſſen,
als d r gegen einen Unſchuldigen eine Strafe vollſtreckt
werde.

Die Kriminalmundigkeit, als Regel, ſchon mit dem 12ten Le-
bensjahre eintreten zu laſſen wie dies im Entwukfe geſchieht,

dagegen erklärte ſich eine uberwiegende Majoritat, glaubte
vielmehr, daß erſt das 14te Lebensjahr dasjenige Alter ſel,
mit welchem, nach allgemeinen Erfahrungen, Urtheilskraft
und Einficht zur Reife gelangen.

Nur in einzelnen, höchſt ſeltenen Fallen, in denen ſich
ergiebt, daß jugendliche Verbrecher unter 14 Jahren die zur
Unterſcheidung der Strafbarkeit ihrer Handlungen erforder-
liche Ausbildung erlangt haben, hielt man Kriminal-Unter-
ſuchung und Strafe ausnahmsweiſe für zulaſſig.

Eben ſo wenig konnte man ſich mit der Beſtimmung des
Entwurfs:

daß, wenn ſich Jemand den bewußtloſen Zuſtand, in wel-
chem er ein Verbrechen beging ohne die Abſicht, ein ſol-
ches auszufuhren, zugezogen, es auf die Umſtande an
komme, ob ihm das Verbrechen als ein fahrlaſſiges zu-
zurechnen,

einverſtanden erklären, weil ein Menſch, der ſeine Geneigthekt
zu ähnlichen Verbrechen in bewußtloſem Zuſtande aus früheren
Erfahrungen kenne und ſich gleichwohl in einen ſolchen Zu-
ſtand verſetze, offenbar eine hohere Strafe als die der bloßen
Fahrkäſſigkeit verwirke. Fur höchſt zweckmäßig erachtete man
die, abweichend von der bisherigen Geſetzgebung, in dem Ent-
wurfe enthaltenen Vorſchriften uüber die Nothwehr, und er-
klarte ſich eben ſo einſtimmig fur den Ausſchluß der Verjah-
rung bei Verbrechen, welche mit Todesſtrafe bedroht ſind,
nicht minder fur Beibehaltung dieſes Ausſchluſſes im Bezug
auf erkannte Strafen. Vollkommen einverſtanden erklärte
man ſich ferner mit dem im Entwurfe sub 1. aufgefuhrten
Milderungsgrunde der Jugend bis zum vollendeten 16. Jahre,
indem man im Bezug hierauf die Anſicht der Denkſchrift theilte,
nach welcher von dem Zuſtande voölliger Zurechnungsloſigkeit
zu dem Zuſtande voölliger Zurechnungsfaähigkeit kein plotzlicher,
ſondern nur ein allmahliger Uebergang ſtattfinde, der Mittel
zuſtand aber zwar eine Kriminalſtrafe, nicht aber deren volle
geſetzliche Strenge rechtfertige.

h geh

a S

e

S

h

e

22.72



Der sub 2. aufgefuhrte Milderungsgrund der Reue,
wenn namlich der Verbrecher ſich freiwillig ſelbſt angegeben hat
und die That unter Umſtänden verübt war, nach welchen der
Thäter ohne die Selbſtangabe muthmaßlich unentdeckt geblie-
ben ware, ſchien der Verſammlung in dem Entwurfe nicht ge
nügend berückſichtigt und vereinigte man ſich zu dem Antrage:

in dieſen Fallen, nach Unterſchied derſelben und richter-
lichem Ermeſſen, die Strafe auf bis der ordent-
lichen herabſetzen zu wollen.

Die Beſtimmungen des Entwurfs uber den Ruückfall endlich
erachtete man fur völlig angemeſſen und erklärte ſich in Bezie-
hung auf denſelben fur die Gleichſtellung der Verbrechen des
Diebſtahls, der Unterſchlagung, des Raubes, der Hehlerei,
der Erpreſſung, des Betrugs, der Muünzverbrechen und Ur-
kundenfälſchung. Beim zweiten Titel, in welchem ſehr
zweckmaßig die allgemeinen Vorſchriften uber Polizei-Vergehen
von denen uüber Verbrechen geſondert ſind, erkannte die Ver-
ſammlung die neuen Beſtimmungen, denen zu Folge zur poli-
zeilichen Strafbarkeit einer Handlung, deren Verbot, auch
ohne ausdruckliche Androhung einer Strafe, genugt, es auch
keinen Unterſchied macht, ob der Contravenient Urheber oder
Gehuülfe iſt, fur ſehr zweckmäßig an, und beſchloß dem Aller-
höchſten Ermeſſen zu unterſtellen, ob nicht auch öffentliche
Zwangsarbeit, welche den Kommunen und den Kontrave-
nienten gleich nützlich ſei, unter die Zahl der zuläſſigen Polizei
ſtrafen mit aufzunehmen.

Merſeburg, den 18. Marz 1843.
(Offiztelle Mittheilung)

Bel fortgeſetzter, zunächſt die beiden erſten Titel zweiten
Theils des Strafgeſetzbuch-Entwurfs: „Vom Hoch reſp.
Landesverrathe“ betreffenden Berathung erkannte es die
Verſammlung auf das Dankbarſte an, daß die harten Beſtim-
mungen des Allg. Landrechts Th. II. Tit. 260. 9. 95, 99 und 103
in das neue Strafgeſetzbuch nicht mit aufgenommen worden,
und fand ubrigens im erſten Titel nur fur die öffentliche Auf-
forderung zu einem hochverrätheriſchen Angriffe durch Rede
oder Schrift, ohne daß der Aufforderung Folge gegeben wird,
im Betracht der großen Verſchiedenheit der Falle eine Er
weiterung des Strafmaaßes auf 6 Jahre bis zu lebens-
en Zuchthausſtrafe oder Strafarbeit zu beantragen fur
nöthig.

Bei den Strafbeſtimmungen des zweiten Titels, welche
gegen Preußiſche Unterthanen, die im Falle eines Krieges der
feindlichen Macht Dienſte leiſten, gerichtet ſind, wunſchte man
es, obgleich man die Abſicht des Geſetzes fur unzweifelhaft
hielt, mehr hervorgehoben, daß die Dienſtleiſtung frei-
willig erfolge, hielt auch dem Falle nicht fur vorgeſehen,
wenn der Preußiſche Unterthan zugleich durch Grundbeſitz Ver-
pflichtungen gegen das feindliche Ausland habe.

Beim dritten Titel Von Majeſtäts-Beleidigung“,
beantragte man mit Ruckſicht auf die Heiligkeit des Thrones,
welchem Königin und Thronfolger näher ſtunden, als die ubri-
gen Mitglieder des königlichen Hauſes, einſtimmig die Feſt
ſetzung einer dritten Kategorie, nämlich einer gelindern Strafe
fur die Beleidigung der letzteren. Mit gleicher Einſtimmigkeit
ſprach man ſich ferner dahin aus, daß nicht alle Angriffe auf
die Ehre verſtorbener Mitglieder des königlichen Hauſes, ſon-
dern lediglich Verläumdungen. unter ein Strafgeſetz zu
ſtellen ſein mochten

Beim vierten Titel „„Vo à hertel: „Von Gefährdung des Preu-
u Staats in ſeinen Verhältniſſen zu. an

ern Staaten“, war man zuvorderſt uber Weglaſſung der
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Strafbeſtimmung, das Verrathen von Fabrik und Handels
Geheimniſſen an Fremde betreffend, einverſtanden, ſodann
erklärte man ſich aber mit 64 gegen 3 Stimmen gegen eine hier
aufzunehmende Strafbeſtimmung wegen Beleidigung von Mit-
gliedern fremder Furſtenhäuſer, welche auch das Allgem. Land
recht nicht kenne, und hielt dafür:

daß hier nur derjenigen auswärtigen Regenten und ihrer
Gemahlinnen zu gedenken ſei, welche bei dem Preußiſchen
Hofe diplomatiſch vertreten ſeien

daß aber Beleidigungen von dergleichen hohen Perſonen eben-
falls nur auf Antrag zu beſtrafen ſeien.

Beim funften Titel: „Von Verletzung der Ach-
tung gegen die Regierung und Obrigkeit“, hielt
man es bei der unzweifelhaften Abſicht des Geſetzes:

freiſinnige Bewegungen nicht hemmen ſondern nur wirk
liche Herabwurdigung der Staats Einrichtungen beſtra

fen zu wollen
fur durchaus nothwendig, in Uebereinſtimmung mit dem All-
gemeinen Landrechte, den Worten: „„Erdichtungen, Entſtel
lungen und Spott“, noch die Beiworte: „böswillige“,
„abſichtliche“ und „frechen“ hinzuzufugen, wünſchte
ferner daß den Schullehrern derſelbe Schutz gegen Beleidi-
gungen, als den Geiſtlichen gewährt werde, zumal ſie denſel-
ben im Bezug auf ihre ſchweren und läſtigen Dienſtverrichtug
gen vorzugsweiſe ausgeſetzt ſeien, beſchloß hiernächſt, mit 42
gegen 28 Stimmen die Abänderung des 9. 187. des Entwurfs
inſoweit zu beantragen:

daß bei Verletzung der Amts oder Dienſt Ehre die
Zurucknahme des Strafantrages mit Bewilligung der
Dienſtbehörde noch bis zur Vollſtreckung des Urthels zu
läſſig ſei,

vereinigte ſich ſodann einſtimmig zu dem Antrage:
die Befugniß, Verbrecher und Vagabonden wegen wie-
derholter vorſaätzlicher Lugen mit köörperlicher Zuchtigung:
nach Analogie des 9. 292 seq. der Kriminal Ordnung
mittelſt Reſoluts zu beſtrafen auf die Polizei Behörden
auszudehnen,

und beſchloß endlich eben ſo einſtimmig:
um Beibehaltung des Jnhalts des H. 156. Th. II. Tit. 20.
des Allgemeinen Landrechts am Schluſſe dieſes Titels zu
bitten.

Der ſechste Titel: Von Verbrechen gegen die obrig-
keitliche Gewalt“, gab zunächſt zur Prufung der Frage,,
ob Selbſthulfe auch:

1) zum Schutze gegen eigenmächtige Storungen des Be
ſitzes oder der Gewahrſam,

2) zur Wiedererlangung des Beſitzes oder der Gewahrſam
gegen Denjenigen, welcher ſich einer Sache gewaltſam,,
heimlich oder liſtigerweiſe bemächtigt hat, wenn derſelbe
auf friſcher That betroffen wird, oder die Hülfe der Obrig
keit wahrſcheinlich zu ſpät kommen wurde, und

3) zur Vertreibung Desjenigen, welcher unbefugterweiſe
in das Beſitzthum eines Andern eindringt, oder gegen deſ
ſen erklärten Willen darin verweilt,

erlaubt ſein ſolle? Veranlaſſung, und wurde dieſelbe indem
man ſich mit den Motiven der Denkſchrift überall einverſtanden:
erklärte, einſtimmig bejaht.
Perſonew, welche bei einem Tumulte als Zuſchauer vesweilen,,
nach Beſchaffenheit der Umſtände auch Geldſtrafe nachzulaſſen
ſei, wie man ſich denn auch einſtimmig, gegen die ſolidariſche:
Verhaftung dieſer Perſonen fur Beſchaädigungen welche durch
den Tumult verurſacht worden erklarte.

Sodann glaubte man, daß gegen



Die Prüfung der polizeilichen Vorſchriften dieſes Titels
endlich führte noch zu dem faſt einſtimmigen Antrage
a. unbefugte Stimmenſammlungen in den Gemeinden, um

gegen den Willen des Ortsvorſtandes etwas durchzuſetzen,
und ohne vorgangige a wse bei der Obrigkeit unter Poli-
eiſtrafe zu ſtellen unp. e ne mit gleicher Strafe zu bedrohen, welche durch

ungebuührliche Reden ruheſtörenden Lärm oder offentliches
»gerniß erregen.

Titel „Von uner laubten Verbin-
dungen“, gab nur zu dem einhelligen Wunſche Veran-
t auf das Tragen von Abzeichen in Cocarden, Baändern

u. ſ. w. geſetzte Strafe wegfallen zu laſſen,
da die den Bundestags Beſchluß vom 5. Juli 1832 motiviren
den Zeitverhaltniſſe gegenwärtig nicht mehr vorlägen.

Der achte Titel; Von Verbrechen gegen die Ho
heitsrechte und Regalien“, ſowie der neunte Titel:
Von Verbrechen, welche ſich auf die Religion

beziehen“, veranlaßten keine weſentlichen Erinnerungen,
und auch der zehnte Titel: »Bom Meineide und Eides-
bruche“, fand allgemeine Billigung, mit Ausnahme der
Schlußbeſtimmung vom Eidesbruche, bei welcher man die
Strafe nicht blos auf die vor Gericht geleiſteten promiſſo-
riſchen Eide beſchränkt, ſondern auf alle dergleichen vor et
ner öffentlichen Behörde geleiſteten Eide ausgedehnt
wunſchte, was man zugleich für konſequent mit Rückſicht auf
den vom Meineide gegebenen Begriff erachtete.

Königsberg, d. 15. März. Man hat den Zweifel auf
geſtellt, ob die neue CenſurJnſtruktion erſt mit dem 1. Juli
d. J. beginnen ſolle, wie die Funktionen des neu eingeſetzten
Over-Cenſurgerichts, oder bereits von dem Tage der Publi-
kation ab. Nach brieflichen Mittheilungen aus Berlin findet
der letztere Fall Statt, daß bereits jetzt die neue CenſurJn-
ſtruktion als Norm fur die Cenſoren gilt, da die Pbrieation
fur alle geſetzliche Anordnungen als Anfangspunkt ihrer Wirk-
ſamkeit anzuſehen iſt, wo nicht ausdrücklich ein anderer Zeit-
punkt beſtimmt worden, wie die namentlich in der Verordnung
über das Ober-Cenſurgericht feſtgeſetzt iſt. Das letztere ſoll erſt
mit dem 1. Juli d. J. ins Leben treten, und bis ſo lang wer-
den etwa vorkommende Beſchwerden gegen die Cenſoren, die
nicht durch die Ober Präſidenten der Provinz ausgeglichen
werden, und andere Rekursfälle von dem noch beſtehenden
Ober-Cenſur-Kollegium zu entſcheiden ſein.

Hannover, d. 17. März. Die Schweſter des berühm-
ten Aſtronomen W. Herſchel, Ms. Karoline Her ſwen,
welche hier in Hannover lebt, hatte am geſtrigen Tage das
hohe Alter von 94 Jahren erreicht. Jhre Königl. Deheiten
der Kronprinz und die Kronprinzeſſin geruhten auf dieſe Ver
anlaſſung, dieſe, auch in der gelehrten Welt bekannte Dame
mit einem Beſuche zu erfreuen und derſelben ihre Gluckwünſche
perſönlich zu uberbringen.

Hamburg, d. 18. März. Bei dem herrlichen Fruhlings-
wetter, deſſen wir uns ſeit einigen Tagen erfreuen gewährt
ein Gang durch die Brandſtätte einen überaus heiteren Anblick.
Ueberall zeigt ſich friſches Leben und rege Thatigkeit, und wir
werden bald die Spuren des Brandes verwiſcht ſehen. Hier
iſt man mit dem Bau neuer Gebäude beſchäftigt, dort werden
neue Straßen gezogen Kanäle zugeworfen und das Terrain

nivellirt. Und dabei überall bei ihrer Arbeit frohe Menſchen,
die ſich an dem Wiedererſtehen freuen und bei gutem Verdienſt
ohne Sorgen ſind das Alles iſt ſehr erfreulich.

Spanien.
Madräd, d. 3. März. Der Plan, Jſabelle II. mit dem

Sohne des Don Karlos zu vermahlen, erhält größere Wahr-
ſcheinlichkeit des Erfolgs. Die Königin Ehriſtina hat jüngſt
ihrem Schwager in Bourges einen Brillantring geſchenkt in
Geſtalt zweier Herzen die eine Dornenkrone von Brillanten
umgiebt; jedes Herz enthält etwas Haar von Ferdinand VII.,
dem ihrigen und von ihrer Tochter Jſabelle. Don Karlos hat
das Geſchenk angenommen und die Unterhandlungen haben
bereits begonnen. Am langſten leiſtete ſeine Gemahlin Wider

ſtand, die ungern der Koöniginrolle entſagt; auch wurde Don
Karlos gewiß allen Bemühungen der nordiſchen Hofe zum Trotz
nie den kleinſten Theil ſeiner Anſpruche aufgegeben haben, wenn
dieſe nicht die Vermittlung Roms nachgeſucht und erhalten hat
ten. Der Papſt kann dadurch, daß er das edle Amt ubernimmt, die
beiden entzweiten Zweige deſſelben Hauſes wieder auszuſoöhnen,
große Wohlthaten für Kirche und Staat herbeifuühren. Das
Merkwurdigſte bei der Sache aber iſt, daß Eſpartero unter der
Hand zu verſtehen gegeben hat, er ſei durchaus nicht jener im
Plan ſtehenden Berbindung entgegen, wuünſche vielmehr ſie
bald verwirklicht zu ſehen. Man glaubt nicht, daß dieſe Bei-
ſtimmung aufrichtig gemeint ſei.

Vermiſchtes.
Nurnberg, d. 13. März. Jn Erlangen hat ſich

letzten Sonnabend wieder einer jener Fälle zugetragen, die man
zur ausdrücklichen Warnung nicht oft genug der Oeffentlichkeit
übergeben kann. Eine Geſellſchaft von Dilettanten aus Furth
hatte auf dem Stadttheater zu Erlangen eine Produktion ver
anſtaltet, bei welcher mehrere Scenen aus verſchiedenen Opern
im Koſtume vorgetragen wurden. Da kam denn auch die Scene
aus Webers Freiſchutz an die Reihe, in welcher Max den Stoö-
ßer aus den Wolken herabſchießt. Ein Jagdliebhaber hatte
die Gewehre hergeliehen, mit der Bemerkung, daß ſie geladen
ſeien. Dieſe Bemerkung wurde aber von dem Dilettanten, der
den Max repraſentirte, in ſeinem Eifer falſch verſtanden, denn
er glaubte, die Flinte ſei blind geladen und ſchoß ſie alſo gegen
den Theatermaſchiniſten Fries von Nuürnberg, der eben den
ausgeſtopften Adler hielt, ab. Leider war die Flinte mit gro-
ben Schroten ſehr ſcharf geladen und der Schuß ging dem Ma-
ſchiniſten durch die Hand und den Arm, daß er augenblicklich
ins Spital gebracht werden mußte.

Das natuürliche gediegene Blei iſt ſo ſelten gefunden
worden, daß man es faſt noch zu den problematiſchen Körpern
rechnen kann. Apotheker Beinert zu Charlottenbrunn in
Schleſien hat aber nun in einem mitten im Porphyr befindli-
chen Blaſenraume gediegenes Blei entdeckt; eine nähere von
Abbildungen begleitete Beſchreibung wird in den Verhandlun-
gen der ſchleſiſchen Geſellſchaft fur vaterländiſche Cultur er-
ſcheinen.

Jn London iſt in einer Verſammlung des Maryle-
boneKirchſpiels beſchloſſen worden daß innerhalb der nach-
ſten 3 Jahre keine Holzpflaſterung in den Straßen vorgenom-
men werde, damit die Grundſatze über dieſe Gattung des Pfla-
ſters in dieſer Zeit erſt durch Erfahrung ſich feſtſtellen könnten.

Sowohl in Schottland als in Jrland ſind wie
der neuerdings Erdſtöße geſpurt worden.

Erſte Veilage

den w



a

e

Erſte Beilage zu Nr. 70
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Couriers, Halliſcher Zeitung fur Stadt und Land.
Donnerstag, den 23. März 1843.

2 2 k

Das 10te Stück der Geſetz Sammlung, welches heute ausgege
ben wird, enthält unter
Nr. 2336. Die Verordnung wegen einiger Ergänzungen und Abän-

derungen des Feuer-SozietatsReglements für die Provinz
Weſtphalen vom 5. Januar 1836 D. d. den 10. Februar
1843.

2387. Das Privilegium wegen Emiſſion auf den Jnhaber lau-
tender Obligationen über eine Anleihe der BerlinStetti-
ner Eiſenbayn Geſellſchaft zum Betrage von 500,000 Rthlr.
vom 13. ejd. m. und

2338. die Allerhöchſte Kabinets Orde vom 14. ejd., betreffend
den Tarif zur Erhebung des Brückgeldes an der Lippe
Brücke am Flahm bei Weſel.

Berlin, den 20. März 1843.
Debits-Comtoir der Geſetz-Sammlung.

Deutſchland.
Berlin, d. 24. März. Se. Excellenz der Königl. Säch

ſiſche Geheime Rath von Ende iſt nach Leipzig von hier ab
ereiſt.Vohlens, d. 15. März. Unterm heutigen Tage zeigt

der Ober Präſident unſerer Provinz an: Se. Majeſtät der
König haben zu beſtimmen geruht, daß der nachſte Rheiniſche
Provinzial Landtag in Duſſeldorf abgehalten werden ſoll.

Frankreich.
Paris, d. 17. März. Jn der geſtrigen Sitzung der De

putirtenkammer wurde der Geſetzvorſchlag, die Bewilligung
eines Darlehns von zwei Millionen Franken an die Bordeaup
Teſte-Eiſenbahngeſellſchaft betreffend, mit 166 Stimmen gegen
164 verworfen.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 14. März. Jn Jrland, zu Dublin, wo

bekanntlich der Gemeinderath auf Antrag O'Connells beſchloſ
ſen hat, eine Bittſchrift um Widerruf der Union bei dem Un
terhauſe einzugeben, hat der dortige Verein der proteſtanti
ſchen Arbeiter ſeinerſeits beſchloſſen bei dem Parlamente eine
Bittſchrift um Erhaltung der Vereinigung Großbritanniens
mit Jrland einzureichen.

In der heutigen Sitzung des Oberhauſes beantragte Lord
Monteagle die Ernennung einer Kommiſſion zur Unter-
ſuchung der Wirkungen des im vorigen Jahre angenommenen
neuen Korngeſetzes. Bei der Abſtimmung ergaben ſich für den
Antrag 78 Stimmen, gegen denſelben 200, folglich Majorität
gegen den Antrag 122 Stimmen.

Jm Unterhauſe wurde heute Abend ebenfalls ein Antrag
geſtellt, der indirekt gegen die Korngeſetze gerichtet war. Herr
War ſchlug nämlich die Ernennung einer Kommiſſion vor,
welche unterſuchen ſollte, welche beſondere Laſten die Grund
beſitzer zu tragen und welcher beſonderen Vergunſtigungen die-
ſelben ſich zu erfreuen hätten. Dieſer Motion widerſetzte ſich
das Miniſterium eben ſo, wie im Oberhauſe der des Lord
Monteagle, und es wurde dieſelbe mit 232 gegen 133, alſo
mit einer Majorität von 99 Stimmen verworfen.

Das Kriegsſchiff Blonde iſt mit drei Millionen Dollars
chineſiſcher Entſchädigungsgelder zu Portsmouth angekommen.

Spanien.
Man ſchreibt aus Madrid vom 14. März Es ſind Be

fehle abgegangen, zum 3. April, als an welchem Tage die
Kortes eröffnet werden, Truppen in die Nähe der Hauptſtadt
vorrücken zu laſſen. Die Wahlen ſcheinen im Ganzen nicht
günſtig fur die Regierung ausgefallen zu ſeyn. Bei einem
Kabinetskonſeil, das im Pallaſt des Regenten gehalten wurde,
haben die meiſten Miniſter davon geſprochen, ſie wurden ihre
Demiſſion nehmen.

Türkei.
Semlin, d. 6. März. Aus Konſtantinopel ſind Nachrichten mit außerordentlicher Gelegenheit in alen ne

fen, daß der Sultan Abdul- Medſchid noch dieſes
Frühjahr die Donaufürſtenthuümer zu bereiſen
beabſichtige. Der Sekretar des Kiamil Paſcha von Bel
grad Jzzet Efendi iſt denſelben Tag Mittags heruber gekommen,
und ohne Aufenthalt mit der Notification ſchleunigſt nach
Wien abgereiſt; auch ſpricht man, daß der Sultan erklärt
habe, von Belgrad aus, auch Wien beſuchen zu wollen. Die
nächſte Poſt aus Konſtantinopel wird den Tag der Abreiſe be
ſtimmen, und das Ganze beſſer aufklären. Die Ofner Zeitung
iſt mit ihren wichtigen Nachrichten über Serbien ſehr ſtark
myſtifizirt worden. Wie geſagt, Serbiens Zuſtand bleibt un
verändert wie er iſt, ſelbſt Rußlands Anerkennung in Hinſicht
der Wahl des Fürſten Alexander Karagjorgjevies ſoll auch be
reits in Konſtantinopel eingetroffen ſein.

Vermiſchtes.
Der turkiſche Botſchafter in London hat als ein Geſchenk fur den Sultan bei Mr. Tounton in Norfolk- Street

einen Sonnenſchirm anfertigen laſſen, deſſen Werth ſich auf 500
Pf. Sterl. beläuft. Das Geſtell iſt von Gold, und der Ueber
zug von carmoiſinrother Seide. Der Griff deſſelben enthält
außerdem eine Chronometer-Uhr, eine Sonnenuhr, einen
Kompaß, einen Thermometer, einen Stifthalter, einen Uhr-
ſchluſſel, einen Kamm, einen Zahnſtocher und 25 Bleiſtifte.

m

Betriebs Einnahme auf der Magdeburg-- Leipziger
bis ult. J 1845 Eiſenbahn
is ult. Jauuar 54,358 Thlr. 21 Sar. 7 Pfim Monat Februar c. b gr. 7Pf.
a) im eigenen Verkehr 23,162
b) Antheil im gemeinſchaftli-

lichen Betriebe mit der Ber
lin- Anhaltiſchen Kiſenbahn 6,890

überhaupt 64,411 Thlr. 7 Sgr. 4Pf.

W
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Familien Nachrichten.
Todesanzeige.

Heute Nachmittag halb 3 Uhr nahm
der Tod, nach einem kurzen, aber ſchmerz-
lichen Krankenlager, mir die treueſte Stutze
meines einſamen Alters, meinen einzigen
unvergeßlichen Bruder, den verwittweten
Pfarrer des Kirchſpiels Os munde, Frie-
drich Heinrich Carl Nicolai, im
halb vollendeten 76ſten Lebensjahre. Dies
allen theilnehmenden Freunden und Bekann-
ten zur traurigen Nachricht.

Osmunde, den 20. März 1843.
Auguſt Nicolai,

zugleich im Namen der ubrigen nachſten
Angehoörigen.

Bekanntmachungen.
Freiwillige Subhaſtation.

Oberlandesgericht Naumburg.
Folgende in der Grafſchaft Mansfeld

gelegene und den Amtmann Hagemann-
ſchen Erben gehörige Grundſtucke, als:

1) das Vol. I. pag. 70. des Oberlandes
gerichts Hypothekenbuchs eingetragene
ſchriftſaſſige Gut zu Alsdorf, abge-
ſchätzt auf 37,907 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf.

2) das Wohnhaus No. 11. daſelbſt, abge-
ſchätzt auf 211 Thlr. 7 Sgr. 11 Pf.

3) das Wohnhaus No. 59. daſelbſt, abge
ſchätzt auf 143 Thlr. 18 Sgr. 4 Pf.

4) 2 Morgen Acker am Winterberge No.
73. des Flurbuchs, abgeſchatzt auf
108 Thlr. 10 Sgr.

ſollen auf Antrag der Beſitzer in dem auf den
21. April 1843, Vormittags 10 Uhr,

vor dem Deputirten Herrn Oberlandesge-
richts- Aſſeſſor Ulrici angeſetzten Termine
gemeinſchaftlich verkauft werden. Taxe und
Hypothekenſchein ſind in unſerer Regiſtratur
einzuſehen. Alle unbekannten Real-Praten-
denten werden, bei Vermeidung der Aus-
ſchließung ihrer Anſpruche, zum Termine mit
vorgeladen.

Naumburg, den 22. December 1842.
Königl. Preuß. Oberlandesgericht.

Erſter Senat.
Mahlmann.

Nothwendiger Verkauf.
Land und Stadtgericht zu Zeitz.
Das dem Schenkwirth Karl Adolf

Hilpert zu Haynsburg gehoörige, da-
felbſt belegene und unter No. 16 des Hy-
pothekenbuchs eingetragene Gut nebſt Zube-
hör, in welchem zeither die Schenk- und
Schlachter Nahrung betrieben iſt, nebſt 14
Berliner Scheffel Ausſaat Feld, ferner fol-
gende walzende Grundſtucke:
4) die ſogenannte Göhle in Goſſeraer

Flur, 13 Berliner Scheffel Ausſaat
Feld, No. 4 des Hypothekenbuchs,

2) 3 Acker oder 6 Scheffel Feld in der
Flur Schlottweh, No. 4 des Hypo
thekenduchs;

6

3) 3 Scheffel Feld daſelbſt
4H 6 Scheffel Feld daſelbſt, in zwei Stucken,
5) 9 Scheffel Feld in Catersdorfer

Flur, No. 1 des Hypothekenbuchs,
abgeſchatzt zuſammen auf 11,039 Thlr. zu
folge der nebſt Hypothekenſchein und Bedin-
gungen in der Regiſtratur einzuſehenden
Taxe, ſollen im Ganzen oder Einzelnen

am 11. September ce.,
Vormittags 9 Uhr,

an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.
h

Verkauf.

Leipzig und Eilenburg gelegenes, völlig
ſeparirtes Landgut mit herrſchaftlich einge
richteten Gebäuden,
sirca 130 Morgen des beſten Landes, weiſt
mit dem Bemerken, daß die Feldwirthſchaft
bereits ſeit vielen Jahren eine ſolche Ein-
richtung erhalten hat, daß dieſelbe auch von
jedem Nichtökonomen leicht und mit Gluck
fortgefuhrt werden kann, der Beſitzer auch
nicht abgeneigt iſt, das obige Gut gegen
eine bedeutendere Pachtung umzutauſchen,

portofreie Anfragen ſchriftlich Auskunft
der Juſtizcommiſſar Ludeche

in Eilenburg.

Notarielle Verſteigerung,
Das hieſige

WMühlengrundſtück
mit 4 Mahlgaängen, Oel, Schneide und

Acker Feld und Wieſe, ſoll nebſt dem vor-
handenen Jnventario

Mittwoch, den 5. April dieſes Jahres,
im hieſigen Gaſthofe unter den daſelbſt aus-
gehangten und im Termin naher bekannt zu

tenden notariell verſteigert werden.
Kaufluſtige werden daher erſucht, am ge

dachten Tage Vormittags 11 Uhr am ge-

zu eroöffnen.
Eythra bei Leipzig, am 18. Marz 1843.

Gerichtsactuar Böhme, req. Notar.

Freitag fruh geht ein verdeckter Kutſch
wagen von hier nach Naumburg und den-
ſelben Tag wieder zuruck. Reiſende koön-
nen ſich melden bei Feld mann, Ranni
ſche Straße Nr. 538.

e

Eine erfahrene Wirthſchafterin wird zu
Johannis geſucht. Wo? ſagt die Expedi-
tion dieſes Blattes.

Die Gemeinde Trotha macht hierdurch
bekannt, daß in der Trothaer Feldmark we-
der Lehm noch Kies abgefahren werden darf.

Ein im Herzogthum Sachſen nahe bei

einem Feld -Areal von

zum Verkauf nach, und ertheilt auch auf

Hirſenmuhle, ingleichen mit ungefähr 8

machenden Bedingungen an den Meiſtbie-

nannten Orte zu erſcheinen und ihre Gebote

Futterklingen
echte ſteyerſche, fur deren Gute buürgt, ſo
wie beſte weſtphaliſche, empfiehlt billigſt

C. P. Heynemann.

Zimmermanns-Werkzeuge,
Breitbeile, Zimmeraxte, Stoßaxte, Winkel
eiſen, ſtarke Meiſel und Stemmeiſen, ferti
ge Hobel aller Art, empfiehlt zu billigen
feſten Preiſen, und unter vollſtändiger Ver
burgung fur deren Gute

C. P. Heynemann,
Kurze Waarenhandlung, Bruderſtraße

Nr. 180 a.

Blinden-Jnſtitut.
Die „zweite Nachricht von der

hieſigen Blinden Bewahr Erzie-
hungs und Beſchäftigungs An-
ſtalt iſt ſo eben vom Director derſelben
im Druck erſchienen. Der Jnhalt iſt:

1) das Blinden Inſtitut im Verhältniß zu
den öffentlichen Blinden-Angelegenheiten,

2) die Geſchichte des Blinden Jnſtituts
im Jahre 1842,

Ueberſicht der zu und abgegangenen
Zoözlinge des Jnſtituts und deren Leiſtun-

gen,
4) Auszug aus den Jahresrechnungen des

Blinden Jnſtituts fur die beiden Jahre
1841 und 1842,

5) Verzeichniß der aus den Ortſchaften des
Regierungs Bezirks Magdeburg,
Merſeburg und Erfurt im Jahre
1841 und 1842 eingeſandten freiwilligen
Beiträge.

Jm Blinden Jnſtitute wie bei Hrn. Buch
händler Lippert ſind Exemplare à 5 Sgr.
zu haben.

Halle, den 20. Maärz 1843.
7

Gelbes Wachs kauft
Carl Brodkorb.

Eine aus zwei Wohnungen beſtehende
im Dorfe Quetz gelegene Häausler Be
ſitzung ſoll von Oſtern ab anderweitig ver
pachtet werden, und haben ſich zahlungs und
arbeitsfähige Pachtluſtige bei mir zu melden.

H. v. Grävenitz.

Heu- und Strohverkauf.
Mehrere Centner gutes Heu und mehrere

Schock Langſtroh liegen auf der Pfarrwoh
nung in Carsdorff zu verkaufen,

Baumwollene Schuß und Kettengarne
zum Einſchlagen in die Leinewand, empfeh
len in beſter Gute und zu den billigſten
Preiſen

Guſtav Stade Cowp.,
am Markte.Der Orts- Vorſtand.

e

e
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Bekanntmachung.
Vom 1. April d. J. an

werden die Dampfwagenfahrten auf der hieſigen Eiſenbahn
nach folgendem Fahrplan ausgeführt werden

Fahrplan
für die täglichen DHampfwagenFahrten

Magdeburg Cöthen Halle Leipziger Eiſenbahn
in Verbindung mit den Dampfwagen Fahrten

auf der

Berlin Anhaltiſchen Eiſenbahn.
J. Cours von Magdeburg nach Leipzig.

A. Perſonen-Züge.
d Von Von Von Von Von Von Von Vono. Magdeburg Schönebeck Gnadau der Saale Cöthen Stumsdorf Halle Schkeuditz
1a. 6 Uhr MWorg. 6 Uhr Morg. 6 Uhr Morg. 62 Uhr Morg. 7 Uhr Borg. 72/, Uhr Morg. 8 Uhr Morg. 8 Uhr Merg.
2a. 11 J 11 11 1124 99 12*/2 Mitt. 12 Mitt. Nachm. 12 Nachm.Sa. 4 Nachm. 4 Nachm. 4 Nachm. 4 58 6 62), vB. Güter-Zug mit Perſonen- Beförderung in 3ter Wagen- faſſe.

Uhr Morg. 9 Uhr Morg. 9U, 10 Min. Mrg. 9 Uhr Morg. [10 Uhr Morg. 11 Uhr Morg. TT7 ihr Morg. [12 Uhr Mitt.

Cours von Leipzig nach Magdeburg.
A. Perſonen-Züge.

on Von Von Von Von Von Von VonNo. Leipzig Schkeuditz Halle Stumsdorf Cöthen der Saale Gnadan Schönebeck
1b. 6 Uhr Morg. 6 Uhr Morg. 6* Uhr Morg. 7 Uhr Morg. 8 Uhr Morg. 8 Uhr Morg. S Uhr Morg. 8 Uhr Morg.
26. 11 II 1 12 Mitt. 1 Mitt. Nachm. 1 Nachm. 15 Nachm.3b. 4 Rachm.a41 48 Nachm. 5 Nachm. 6 Nechm. 9 e GB. Güter-Fug mit Perſonen Beförderung in Z3ter Wagen Klaſſe.

3 à b. 6 Uhr Morg. 6* Uhr Morg. 9 Uhr Morg- l 9 Uhr Morg. [10 Uhr Morg. 11 Uhr Morg. I z Uhr Morg. 11 Uhr Morg.
II. Cours von Cöthen nach beiden Richtungen und zuruck.

GuterZug mit Perſonen Beförderung in zweiter und dritter Klaſſe.
Nach und von Magdeburg. Uebernachtung in Cöthen. Nach und von Leipzig.

Von Von Von Von Von Von Von Von Von VonNo. Cöthen der Saale Gnadau Schönebeck Magdeburg Cöthen Stumsdorf! Halle Schkeuditz Leipzig
5. 6 Uhr Mrg. 6 Uhr Mrg. 6*/, Uhr Mrg.)7 Uhr Meg. S 6 Uhr Mrg. Uhr Mrg. 7 Uhr Mrg. 797, Uhr Mrg. S
6. Abd. o. Avd. Abd. 6 Uhr Abd. M 7/2. Abd. 7 Abd. 6 Abd. 6 Uhr Abends.Se Guter Zuge Nr. 4a und b, 5 und 6 werden bei Weſterhüſen, Wulffen, Niemberg und Gröbers anhalten,

um Paſſagiere aufzunehmen und abzuſetzen.
Die PerſonenZuge Nr. 1a und b ſtehen mit dem von Wittenberg kommenden Zwiſchen-Zuge, und dem um 81 Uhr

von Cöthen nach Berlin abgehenden PerſonenZuge;
Nr. 2a und b mit dem von Berlin kommenden erſten PerſonenZuge, und

dem von Cöthen um L Uhr dahin abgehenden zweiten Perſonen-Zuge, und
Nr. 8a und b mit dem von Berlin kommenden zweiten Perſonen-Zuge, und

r d Uhr von Cöthen nach Wittenberg gehenden Zwiſchen-Zuge,
n Verbindung.

Die von WVerlin kommenden Guter werden nach ihrer Ankunft in Cöthen, prompt nach Leipzig, in der Regel durch
einen Extra-Zug, befordert, welcher aber von Paſſagieren nicht benutzt werden kann.

Die Verbindung mit Dresden wird durch die Perſonen-Zuge Nr. 2a und b hergeſtellt. Abfahrt des PerſonenZuges
von Leipzig nach Dresden 4 Uhr Nachmittags.

Bemerkung. Jn Costhen wird mit den Perſonen- Zügen 10 Minuten, auf den übrigen ZwiſchenStationen aber nur
ſo lange angehalten, als das Abfertigungs-Geſchaft Zeit erfordert.

Magdeburg am 20. Marz 1843.
Directorium der Magdeburg-Cöthen-Halle Leipziger Eiſenbahn- Geſellſchaft.

Cuny.

2 W
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Im Verlage von Jm. Tr. Wöller in Leipzig erſchien ſo eben in vierterre 70 e e jede gute Buchhandlung bezogen werden, in Halle durch ohne r für

we e un ohn: jede Bruchart, verfertigt der BandagiHeinrich Gruner's praktiſcher Steuer, Leipzigerſtraße Nr. 279, San Co

7) r r ber „Ecke.R luchtEin Handbuch für GSärtner, Gartenbeſitzer und überhaupe Alle, „„„Sleeſaamen, t
welche die beliebteſten und ſchönſten Bluwen und Zierpflanzen ſowohl im Freien, als auch Se e rege z a ar T

r

in Gewächshäuſern und Zimmern vortheilhaft pflanzen und auf die beſte Weiſe cultiviren
wollen. Mit einem Blumengarten-Kalender und deutſchem und lateini- 1 Thlr., weiße Bohnen zum Stecken (Frank
ſchem Regiſter. Vierte Auſlage, mit Berückſichtigung der Erfah karter) die Metze 15 Sgr. wie ſchönerungen einer viergigſährigen Praxis des Verfaſſers daraus 3 Koch Erbſen im Ganzen und Einzelnen bile J
gearbeitet von C. Fr. Förſter, Kunſtgärtner in Leipzig. (448 Seiten) ligſt. Carl Brodkorb. rei
geh. u. in Umſchlag. Preis 1 Thlr. e preuDer Verfaſſer der neuen Auflage hat ſich beſtrebt, die einſtimmig anerkannte Schöne Mecklenburger Butter, das Pfund ſeine

Brauchbarkeit dieſes Werkes im vollſten Maaße zu erhöhen. 8 Sar., r
Von demſelben Verfaſſer erſchienen früher in demſelben Verlage: Weſtphaäliſche Kochbutter, das Pfund ſeko

Der unterweiſende Monatsgärtner, oder: Erklärung ſämmtlicher monat 56 Sr. 8 Pf. bekoi
lichen Arbeiten im Gemuüſe-, Obſt-, Blumen, Wein- und Hopfengarten, ſo wie im bei W. Fürſtenberg. e
Gewächshauſe, der Behandlung der Gemuſe Sämereien, der vortheilhafteſten Benutzung e t derlo
und Aufbewahrung der verſchiedenen Gemuſe, Garten und Baumfruchte. Von H. Gru- Neue Aſtrach. Erbſen, à h 1 Thlr., beie
ner. Dritte Auflage. gr. 8. broch. (206 Seiten) 18 gGr. 223 Sgr. Baierſche Brunellen, 6 b für 1 Thlr liche

à t 11 Sar., uß tearinKerzen, à h 83 Sgr.,Den Herren Oekonomen mache ich hiermit die Anzeige, daß bei Carl Srodkorb.
ich innerhalb acht Tagen eine kleine Partie Banierſche Talg Kern Oeiſe, der Cien Stu

v berbeſte ſchwarze däniſche Saat-Wicken e
um Verkauf erhalte und liegen die Proben bereit beſte Talg Seife, der Stein 393 Thlr.,e f b d gen o g r r gtir Anſicht be echte Berliner Elaine Seife, 10 W über

g 1 Thlr., Kinzur gruünen Tanne in Halle a. d. S. wohlriechende Seife, à W 71 Sgw, trüb
empfiehlt Carl Brodkorb. ſy t

Ausverkauf von Sattlerwaaren. Kappelſche Bücklinge nene verter S Hof
Um damit zu räumen, zu allerbilliaſten ausgezeichnet ſchon und groß, wie ſie dies Ein in der Nahe von Halle bekegenes gem

Preiſen, im Gaſthof zum Pelikan. Jahr noch nicht da waren, bei Landgut mit 90 Magdeburger Morgen Feld, dier
G. Goldſchmidt. durcheängig Weizenboden, 3 Kabeln mit und

Neue, und ſchon gebrauchte Kutſchwagen, Obſtbäumen bepflanzt, wozu auch ein ſchö Ro
ſowie auch Droſchken und Schlitten, ſtehen Ausgezeichnet ſchöne Koch und Sagner Garten, Wohn und Wirthſchaftsge Vor
zum Verkauf im Gaſthof zum Pelikan. men Erbſen verkaufen billigſt bäude in ſehr gutem Stande, 2 Pferde, gru

m Klingebeil Berger, e und n Schaafe, vSattlerwerkzeug, vollſtändig aſſortirt, ſo zur goldenen Kugel. as todte Inventarium iſt complet, ſoll für Trwie auch verſchiedene Leder ſind zu verkau J 7900 Thaler mit der Hälfte Anzahlung e
fen im Gaſthof zum Pelikan auf dem Hausverkauf. e ehe konſe emnrah hof
Steinwege Nr. 1718. Jn Wettin iſt ein an der beſten Lage Hekonom Schoch in Zörbi ertheilt der

gelegenes, zu jedem Geſchaft paſſendes
Ein Logis von 3 Stuben, Kammern Wohnhaus aus freier Hand zu verkaufen. Verkauf. Außerdem habe ich noch

u. ſ. w., ſowie Pferdeſtall und Wagenre Die Bedingungen können täglich bei der Frau mehrere Landgüter mit 12 bis 15 Berliner
miſe, wird von einer ruhigen Familie von Wittwe Sachſe Nr. 215. eingeſehen werden. Wiſpel Ausſaat Feld, auch durchgangig
Johannis ab, jetzt zu miethen geſucht. Weizenboden, im Auftrage nachzuweiſen.Adreſſen werden unter A. Z. in der Ex Kaufgeſuch eines Gutes. Schoch r Tr
pedition des Couriers erbeten. Von einem zahlungsfähigen Oekonomie -D PraBeamten wird ein Land-, Frei- oder Rit- Bekanntmachung. S

Ein in ſehr gutem Stande ſtark beſchla tergut zu kaufen geſucht, und werden die Durch einen Offizianten unſchuldiger-
gener 2ſpaänniger 4zölliger Leiterwagen ſteht Herren Verkäufer gebeten, ihre Offerten weiſe angezeigt, warne ich hierdurch einen Dar
zu verkaufen auch ſind mehrere Dutzend franco unter dem Buchſtaben A. poste Jeden, mit gerichtlicher Bewilligung, mir We
Säcke zu vermiethen im Gaſthof zur gold restante Wolfenbüttel im Herzogthum meine Ehre nicht zu rauben und ewiges Gro
nen Roſe, Ranniſche Straße Nr. 539, bei Braunſchweig einzuſenden. (Unterhandler Stillſchweigen zu beobachten. x

Funck. werden verbeten.) Böttger in Braſchwis. Per
Zweite Beilage 87
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d e s

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag, den 23. März 1843.

e

Denutſchland.Trier, d. 17. März. Am geſtrigen Tage kam das erſte
Schiff mit einer Ladung holländiſcher Guter, direkt in den
Freihafen von Trier deklarirt, hier an. Geziert mit der großen
preußiſchen und niederländiſchen Flagge loſchte das Schiff
ſeine Ladung unter dem frohlichen Jubel der Menge und dem
Krachen der Böoöller. Moöoögen ihm bald mehrere nachfolgen.
Der Freihafen von Trier wird mit der Zeit ſeine Bedeutung
bekommen; fur das Großherzogthum Luxemburg, fur die Saar-
gegend und einen Theil von Rheinbaiern wird Trier der Nie-
derlage- Ort fur auswärtige Waarenbeziehungen ſein, und
bei einiger Jnduſtrie ſeiner Bewohner kann Trier ſeine natur
liche vortheilhafte Lage zur Begrundung eines anſehnlichen
Handelsplatzes recht leicht geltend machen was hoffentlich
auch die Zukunft uns gewähren wird.

Vermitſchte s.Der kleine Graf von Paris ſpielt jetzt täglich einige
Stunden des Vormittags im Tuilerienhofe vor dem Pavillon
Marſan im Freien. Er iſt ganz ſchwarz gekleidet, die ihn um

ebenden Bedienten ſind ebenfalls in tiefer Trauer, viele Vor
ubergehende bleiben ſtehen und betrachten das friſche muntere
Kind, das weder die Schranken der Vergangenheit, noch die
truben Ahnungen der Zukunft zu kennen ſcheint: Das iſt un-
ſer kunftiger König!“ ſagen Einige. „„Er ſieht ſeinem Vater
ahnlich!“ Andere. Vor dreißig Jahren ſpielte in demſelben
Hofe ein anderes Kind; man hatte ihm einen kleinen Wagen
gemacht und mit vier weißen Lämmern beſpannt; die Grena-
diere der alten Garde gruüßten das Kind mit Stolz, Generale
und Offiziere buckten ſich vor ihm: Das iſt der König von
Rom!“ ſagte man, der kunftige Kaiſer der Franzoſen.“
Vor vierzehn Jahren ſpielte wieder ein anderes Kind da, es
gruüßte oft vom Fenſter herab die Schweizergarden und die
weiße Fahne mit den Lilien, und die Voruübergehenden ſagten:

Das iſt das Kind der Vorſehung, der kunftige König von
Frankreich und Navarra.“ Und heutzutage ruht der Eine
in der Kapuzinergruft zu Wien, der Andere fuhrt ein einſames,
hoffnungsloſes Leben in Gorz.

2 h „F Fond- und Geld Cours.
Berlin, d. 21. März 1843.

w ur.Fonds. b r v Pr. Cour.
u Brief. Geld
9

4

Actien.
a Brief. Seld.

St. -Schuldſch. 351045/, 104 Brl. Potsd. Eiſenb. s 1338/, 132,
Pr. Eng.. Obl. 30. 4 103 1027/, do. do. Prior. Obl. 102
Pram. St. der Mgd. Lpz. Eiſenb. 146 145Seehbandlung. 91 do. do. Prior. Odl.4 103
Kurm. Schuldv. 35 102 102 erl. Anh. Eifenb. 119 S
Brl. St. Obl. 34 103 103 do. do. Prior. Obl. 4 103
Danz. do. in Th. 48 Düſſ. Elb. Eiſenb. s 71
Weſtp. Pfandbr. 32 103 1102/, do. do. Prior. Obl. 4 94
Grofh. Poſ. do. 4 1106 Rhein Eiſend. 5 78 77

do. do. 323 1027 ldDo. do. Prior. Obl. 4 272Okpr. Pfandbr. 35 104 WBerl.-Frankf. Eiſ. 5 116 115/,
Pomm. do. 3 1032/, 108/, do. do. Prior. Obl. 4 103
Fur u. Neum. do 33 1042 Oberſchleſ.Eiſenb. 4 107 S
Schleſiſche do. 33 102 Friedrichsd'or W 13 13

A Goldm. à 5 Thl. 11 t o
Disconto 3

Getreidepreiſe.
Vach Berliner Scheffel und Preuß Gelde.

Halle, den 21. März.
Weizen 1 thl. 22 ſgr. 6 pf. bis 1 thl. 27 ſgr. 6 pf
Roggen 1 20 2 e 27 6 2.Gerſte 1 10 1 e 16 eHafer 1 2 6 7 6Quedlindurg, den 15. März (Nach Wiſpeln.)
Weizen 42 46 thl. Gerſte 38 41 thl.
Roggen 43 46 Hafer 29 33Raffinirtes Rüböl der Centner 124 13 thl.
Rüböl der Centner 13 122 thl.
Leinöl 12 13 thl.

Nordhanuſen, den 18, März
Weizen 1 thl. 28 ſgr. pf. bis 2 thl. 6 ſgr. pf.
Roggen 1 e 21 e 1 8 27 85Gerſte 1 e 16 m 1 623 8Hafer 1 18 68RKüböl, der Centner 123 thl.

Leinöl, 14 thl.
Magdebarg, d. 21. März (Nach Wiſpeln.)

Weizen 41 43 thl. Gerſte tthl.Koggen Hafer 31 32 e
Waſſerſtand zu Halle

am 22. März:
Oderhaupt 5 Fuß 10 Zoll.
Unterhaupt 6 Fuß 11 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 21. März: Nr, 1 und 3 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 21. bis 22. März.

Jm Kronprinzen Hr. Kaufm. Mappes a. Frankfurt. Die Hrrn. Kaufl.
Sternberg, Bußler, Hr. Hof- Staats Sekr. Bußler, Hr. Dr. phil.
Bieſenthal u. Hr. Mechanikus Lüttig a. Berlin. Hr. Gutsbeſ. v
Rappardt a. Fürſtenwalde. Hr. Kaufm. Hoffmann a. Dresden. Hr.
Kaufm. Bielefeld a. Leipzig. Hr. Oek. Herrmann a. Schöneberg.

Stadt Zürch Hr. Fabr. Quebecker a. Lüdenſcheid. Hr. Maler Pre
witz u. Hr. Stud. Kirchner a. Berlin. Hr. Kauf Gutbier a. Erfurt.
Hr. Kaufm. Drude a. Braunſchweig Hr. Kaufm. Cohn a. Hamburg.
Hr. Kaufm. Heß a. Dresden. Hr. Kaufm. Tölle a. Barmen. Hr.
Kaufm. Meyer a. Ronsdorf.

Goldnen Ring: Hr. Kaufm. Klingenſtein a. Altenburg. Hr. Kaufm.
Leßmann a Leipzig. Hr. Kaufm. Wachsmuth a. Berlia. Hr, Fabr.
Oſten a. Bielefeld. Hr. Oekon. Schmeling a. Oeſſel.

Goldnen Löwen Hr. Kaufm. Schäfer a. Köthen. Hr. Partik, Reich
ſtein a. Prag. Hr. Jnſp. Wittig a. Wittenberg. Hr. Fabr. Nau
mann a. Naumburg.

Schwarzen Bär: Hr. Kaufm. Cohn a. Deſſau. Hr. Kaufm. Neu
bürger a. Schmiedeberg. Hr. Schichtmſtr. Müller a. Großpöhla.
Hr. Paſtor Schmidt a Lieberoda.

Stadt Hamburg: Hr. Gutsbeſ. v. Karſch a. küneburg. Hr. Partik.
Nadtmann a. Berlin. Hr. Jnſp. Neſſel a. Leipzig. Hr. Kaufm.
Schlemm a. Dresden Hr. Kaufm, Salzbach a. Frankfurt. Hr. Kaufm.
Fiſcher a. Berlin.

Zur Eiſenbahn Hr. Kaufm. Frenkel u. Hr. Beamter Frenkel a.
Witzenhauſen. Hr. Kaufm. Künzel a. Heilbronn,



Bekanntmachungen.
Offener Arreſt.

Das Königl. Land und Stadtgericht zu
Halle a. d. S. macht hierdurch bekannt,
daß uüber das Vermögen des Kaufmanns
Johann Chriſtian Krahmer zu Wet-
tin, durch die Verfugung vom 7. Marz d. J.
auf ſein Anſuchen der Congxurs eroöffnet, und
zugleich der offene Arreſt verhangt worden

Es wird daher allen und jeden, welche
von dem Gemeinſchuldner etwas an Gelde,
Sachen, Effecten oder Brieſſchaften hinter
ſich haben, hierdurch angedeutet, nicht das
Mindeſte davon an irgend Jemand zu ver
abfolgen, vielmehr dem Königl. Land und
Stadtgerichte davon Anzeige zu machen, und
die Gelder oder Sachen, jedoch mit Vorbe-
halt ihrer daran habenden Rechte, in das
gerichtliche Depoſitum abzuliefern, widrigen-
falls, und wenn dennoch an irgend einen
andern etwas bezahlt oder ausgeantwortet
wird, dieſes fur nicht geſchehen erachtet, und
zum Beſten der Concurs Maſſe anderweit
beigetrieben; wenn aber der Jnhaber ſolcher
Gelder oder Sachen dieſelben verſchweigen
oder zurückbehalten ſollte, er noch außerdem
aller ſeiner daran habenden Unterpfands-
und anderer Rechte fur verluſtig erklart wer
den ſoll.

Halle a. d. S., am 14. Marz 1843.
Königl. Land u. Stadtgericht.

v. Koenen.

Frei-Guüter- Verkauf.
Zwei neben einander liegende Freiguter,

welche in eins verkauft werden ſollen, im
Niedern Flemming gelegen, mit ganz neuen
Wohn und WirthſchaftsGebaäuden (beide
zuſammen haben 1875 Magdeburger Mor-
gen Areal), wovon 1400 Magdeburger
Morgen Feld Wieſen ec., Gerſte und Klee-
boden, das ubrige beſtandene Holzung (wel-
ches auf 3000 Thlr. abgeſchatzt und alles
ſeparirt iſt), nebſt einem vollſtandigen Jn-
ventarium. Der Preis fur beide Guter iſt
18,000 Thlr. mit 10 bis 12,000 Thlr. An-
zahlung. Auch können beide Güter einzeln
verkauft werden, das eine enthalt 1075
Morgen Areal fur den Preis von 12,000
Thlr. mit 6 bis 8000 Thlr. Anzahlung, und
das andere 800 Morgen Areal fur 6000
Thlr. mit 4000 Thlr. Anzahlung.

Das Nähere durch den Oekonom Fr.
Herrmann in Halle a. d. Saale, Große
Ulrichſtraße Nr. 57.

Spörgelſagmen bei dem Kaufmann
Voigt.

10
Von meinem Bauplatze neben der Glau

chaiſchen Kirche iſt mir ein kleiner Kradriger
RuüſtungsHandwagen abhanden gekommen,
welcher wahrſcheinlich des Nachts geſtohlen
worden iſt. Demjenigen, welcher mir denſel-
ben wieder zuweiſt, ſichere ich unter Ver
ſchweigung ſeines Namens eine angemeſſene
Belohnung zu obgleich ich ſchon ſichere Ver
muthung gegen den Entwender habe, und
auf genauere kriminaliſtiſche Unterſuchung als-
bald antragen werde, ſobald ich mein Eigen
thum nicht zuruck erhalte.

Der Mauer- Meiſter
M. L. Le Clerc,

Glaucha Nr. 2014.

Freitag, den 24. Maärz, Abends 7 Uhr
3. Winter-Abonnement- Concert

(zweiter Cyclus)
im Saale des Bahnhofes.

Um Abgabe der Abonnements Billets
an der Kaſſe wird ergebenſt gebeten. Der
Inhalt des Concerts wird durch die Zettel
Da gemacht, und nach dem Concert folgt

all.
Das Stadtmuſtkchor.

Ein Lehrling kann placirt werden bei
G. Föſe, Pinſel und Burſtenmacher.

Meinen Geſchafts Freunden außerhalb
diene zur Nachricht, daß ich noch vor Oſtern
uüberall eintreffe.

Halle, den 22. März 1843.
G. Föſe, Pinſel- und Burſtenmacher.

Montag den 13. dieſes Monats iſt mir
mein großer gelber Hund entkührt, welcher
auf den Namen Sultan hoört; wer mir
denjenigen Mann namhaft machen kann, ſo
daß ich ihn gerichtlich belangen kann, erhält
einen Thaler Belohnung.

Fleiſchermeiſter Eppner, Nr. 44.

Das Concert des Muſikvereins findet
nicht wie angekundigt war Donners-
tag um 6, ſondern um 5 Uhr im Saale
des Kronprinzen ſtatt. Billets ſind zu dem
Preiſe von 15 Sgr. bei den Hren. Kitzing
und Knapp zu haben.

Der Vorſtand.

Bücklinge
heute wieder eine friſche Kiſte bei Boltze.

Salzbutter
in Commiſſion à 20 Thlr., Foöſſer von

Wirtbſchafts-Demoiſelle: Geſuch.,

ſchaftsDemoiſelle geſucht, welche allein den
ganzen Geſchaften vorſteht. Nur aus guter
Familie vom Lande können darauf Anſpru,
che machen.
oder perſönlich an mich zu wenden.

Deumen bei Weißenfels.
Der CommiſſionsRath Streicher.

Große ſüße Apfelſinen
à Stück 1 Sgr., 11 und 2 Sgr., bei

G. Goldſchmidt.

herzliches Lebewohl.

Halle, den 22. Marz 1843.
Robert Schmeißer.

Den gewünſchten Rawiezer Schnupf-
taback habe ich jetzt erhalten.

C. F. G. Kitzing,
Ermelerſche Niederlage.

Es wird vom Unterzeichneten eine Wirth

Jch bitte ſchriftlich portofrei

Bei meiner heutigen Abreiſe nach Weimar
allen meinen Freunden und Bekannten ein

Ermelerſchen Carotten von vorzug-
licher Gute in h Flaſchen, à 171 Sgr.
20 und 25 Sgr. pro th, ſo wie alle an
dere Schnupftabacke in beſter Gute, Vari-
nas in Rollen Prima Qualité, und aus-
gezeichnet ſchönen, leichten Blatter-Varinas

bei C. F. G. Kitzing,Ermelerſche Niederlage.

Bei C. A. Schwetſchke undSohn iſt zu haben: ſch

Charakter-Züge u. hiſtor. Frag-
mente aus dem Leben des Königs von
Preußen Friedrich Wilhelm III.
Geſammelt nach eizenen Beobachtungen
u. ſelbſtgemachten Erfahrungen u. herausg,
vom Biſchof Dr. R. F. Eylert.
Ir Theil. Zweite, aufs Neue durch
geſehene Aufl.,

Preis fur den 1. u. 2. Theil: 4 Thlr.

Geſang Vortrag der Familie Kittel
aus Erfurt heute Donnerstag um 4 Uhr
in dem Lokal zum Prinz Carl und 7 Uhr
in der Halloria.

Eylert, Friedrich Wilhelm III., Aſter
Theil neue Auflage, iſt in vielen Exem-
plaren vorrathig bei

Halle, den 22. März 1843.
2 und 1 Etnr. Kaufm. Voigt. J. F. Lippert.
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